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SSï. 25 gluts*. $a«»*i.'&eitsuig „Steifteibïatr)

ftellung »on ®a3helgung§anlagen herangetreten wirb, fo
mufj unbebtngt anerïannt roerben, baff bte

©aSheigung bie ibealfie 3lu§^ilf§t)etjuttg
barfteïït.

6e(6Milfe aegen bas SuDniifiionsrocfen.

$er in Submig§£)afen a./Stfp erfcheinenbe „gnftat»
(ateur" fchreibt:

3m Kriege finb bte ©rengett groifchen erlaubten unb
unerlaubten üölitteln roefentlich fernerer gu gieljen als
im grieben. ®aS gilt auch für ben emigen Krieg beS

©efchäftSlebenS, für ben Kampf mit ber Konfurreng.
3n einer .Qeit, mo felbft für bie SBeltfirma Krupp mit
Schmiergelbem gearbeitet wirb, fann man fictj nicEjt

tounbern, menu fleiuere Unternehmer erft recht nidEjt

einfach auf bem glatten Sßege allgemeiner Sittenregeln
üorroärtS gu fomtnen hoffen tonnen. ®a§ foil geroih
teilte ©ntfäjulbigung unanftänbiger SJianöber fein, aber
both bie Slugen barauf teufen, bah f»ier ber moratifche
Schaben nicht beim einzelnen, fonbern tiefer liegt, in
iftücfftänbigfeiten ober Entartungen unfereS SBirtfcfjaftg»
lebeng, benett gegenüber ber einzelne oft fo böllig oljn»
mächtig ifi, baf? fein Berfiofj gegen bie guten Sitten
fchon faft als Botroeljr im gntereffe ber Selbfterljattung
eutfchulbigt merben fann.

So liegt eben ein intereffanter gall bor, ber feljr
beutlich geigt, roie man felbft gerichtlicherfeits über bie

©rengen beS Erlaubten im Kampf um bie geschäftliche
Epftengmöglichfeit Perfchtebener SJteinung fein fann.
®a hotte eine baprifclje ©emeinbe bie Einlage einer
SBafferleitung auf bem üblichen Submiffionêroege gu Per»

geben. Unter ben aufgeforberten ginnen — bie Be=

fchränfung ber Slitfforberung auf eine beftimmte $ahl
bon girmen ift ja fchon als eine Korreftur beS früheren,
fctjranfenlofen SubmiffionSberfahrenS angufepen — trafen
nun graei ein Slbfommen, monach gegen eine ©elbent»
fchäbiguug bie eine girrna nur ein Scheingebot einreichen
follte, ba§ bie greife ber girma fo roefentlich überftieg,
bah tefetere mit Sicherheit auf bie Erlangung beS Sluf»

trageS rechnen fönnte. 28ir fügen ^ier gleich b)irtgu,
bah mit ben anbern girmen ein gleiches Slbfommen
für ben befonbern gaß gar nicht nötig mar, meil mit
ipnen ein allgemeines beftanb: Ein regelrechter Schuh»
Perbanb, innerhalb beffen fich bte girmen bei jeber Sub»
miffion über ihre greife Perftänbigen unb baS SJUnbeft»

angebot bemjenigen liehen, ber im ïurnuS an ber Üteipe

mar, einen Stuftrag gu erhalten, mährenb alle anberen

gum Schein höhere gorberungen einreichten.
Stuf ben erften Blicf ein groeifelhafteS Sllanöber:

Singebote, bie nur gum Schein gemacht merben! ®er
Sluftraggeber befommt einen SBettbemerb Porgetäufcht,
ber in SBahrljeit gar nicht ftatifinbet. Er gaplt einen
gmifchen allen beteiligten girmen Porher Pereinbarten
Breis, roomöglich noch gugüglich ber SlbftanbSfumme,
bie an freiroillig überforbernbe, alfo bamit Pergichtenbe
girmen fällt, gür ben Sluftraggeber ifi bamit ber

gange .Qroeä ber Submiffion, feine Slrbeit gu einem
burch bie Konfurreng auf ba§ ÜMnimum herabgebrüeften
greife auggeführt gu befommen, illuforifch gemacht.

9ïnn fam bie Berabrebung ber Porher ermähnten
beiben girmen baburef) Por ©eriefü, bah bte eine Pon
ipnen trofs erhaltener Slbftanbgfumme eine niebrigere
gorberung einreichte unb alfo ben Sluftrag both erhielt.
®a flagte nun bie girma auf Sdjabenerfah. ®aS
DberlanbeSgericht aber mie§ bie Klage ab mit ber Be=

grünbung, bah biefe game Berabrebung gur Umgehung
beg SubmiffiouSrocttberoerbS gegen bie guten Sitten

Perftohe, ÜDtan nahm alfo hier eine milbe gorrn Pon
£äufcfmttg gegenüber bem SiuSfchreiber ber Submiffion cm,
mie bag ja in ber S£at bem erften Eiubrttcf bitrchaug
entfpricht. Sah bie eine girma eine getroffene Berab»
rebnng trop erhaltenen SlbftanbSgelbeS nicht einhielt,
mürbe bamit ber Beftrafung entgogen. SBar ipr Ber»
halten auch offenbar hinterhältig, fo richtete eg fid) both
nach ber Sluffaffung beg DberlanbeSgerichtS gegen eine
unrechtmähige Bereinbarung. Eg ift flar, menn fich
biefe Beurteilung allgemein bitrdjfcfjte, mären bamit
alle Berabrebnngen gur Umgehung beg Sitbmiffiong»
bemerbg, ob fie nun baueritb ober für eittgelne gäße
getroffen mürben, rechtlich unhaltbar geroorbett. Sag
hätte ihnen möglichcrmeife überhaupt ben ©araug ge»
macht.

SlnberS hat bag SteichSgericht entfehieben. Eg fri»
tifierte nicht nur bag Behalten ber fonfurrierenben
girma, fonbern bag ihrem Bergehen gugrunbe liegenbe
SubmiffionSmefen. Bon ber ja gitr ©etiiige befannten
Xatfacfjc auggehenb, bah bie Submiffion burdj Slnreig
gur unlautern Konfurreng gerabe ben foliben Betrieb
fchmer gefäljrbe, murbën Schuputahregelu bagegen für
heilfam anerfanut. SBenu alfo eine Schuhborridjtung
ber fonfurrierenben girmen nicht bagu biene, unan»
gemeffen £mhe greife perauggufchlagen, menn iljre Ep»
fteng unter Umftänbeit fogar burch Sluhenfeiter ober
aug bem BereinSregifter erfennbar fei, fo liege in einer
folcpen Bereinbarung nichts, mag gegen bie guten Sitten
Perftohe.

iDîan ficht, mie fich bie Sacfje Pon gmei Seiten an»
fepen Iaht. Eg ift einmal mteber ber Unterfchteb gmi»
fçhen einer rein formellen Beurteilung unb einer fach»
lidjen, bie aug ber Kenntnig beg mirflichen SebertS unb
feiner fompligierten Bebingungen heraus ermachfen ift.
SJlan fann eS nur mit g'reuben begrüben, bah ßerabe
bie lefctere fich bie fmchfte, alfo bie entfeheibenbe ge»
richtliche Snftang gu eigen gemacht hett. Samit ift bem
©eroerbe boch Pon nun an ein meiterer Söeg ber Selbft»
hitfe gegen bag Elenb beg SubmiffionSmefenS unanfetht»
bar freigegeben.

Utrsftirims.
®er Sthmetjerlfühe StSDtetag finbet am 4. unb

5. Oftober in Slarau ftatt. Sie Sraftanbenlifte
lautet roie folgt: I. Sipung: SamStag, ben 4. Dftober
1913, oormittagg 8V2 Upr. 1. EröffnungSanfprache be§
|>rn. § Saffig, Stabtammann, Starau. 2. ©enepmigung
beê ©eïchâftsberichteë bes BorftanbeS für bag gapr
1912/13. 3. Beridpt ber Slechnunggreoiforen (©emetnbe»
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stellung von Gasheizungsanlagen herangetreten wird, so

muß unbedingt anerkannt werden, daß die

Gasheizung die idealste Aushilfsheizung
darstellt.

Selbsthilfe gegen das EndmiWnsinesen.

Der in Ludwigshafen a./RH. erscheinende „Jnstal-
lateur" schreibt:

Im Kriege sind die Grenzen zwischen erlaubten und
unerlaubten Mitteln wesentlich schwerer zu ziehen als
im Frieden. Das gilt auch für den ewigen Krieg des

Geschäftslebens, für den Kampf mit der Konkurrenz.
In einer Zeit, wo selbst für die Weltfirma Krupp mit
Schmiergeldern gearbeitet wird, kann man sich nicht
wundern, wenn kleinere Unternehmer erst recht nicht
einfach auf dem glatten Wege allgemeiner Sittenregeln
vorwärts zu kommen hoffen können. Das soll gewiß
keine Entschuldigung unanständiger Manöver sein, aber
doch die Augen daraus lenken, daß hier der moralische
Schaden nicht beim einzelnen, sondern tiefer liegt, in
Rückständigkeiten oder Entartungen unseres Wirtschafts-
lebens, denen gegenüber der einzelne oft so völlig ohn-
mächtig ist, daß sein Verstoß gegen die guten Sitten
schon fast als Notwehr im Interesse der Selbsterhaltung
entschuldigt werden kann.

So liegt eben ein interessanter Fall vor, der sehr
deutlich zeigt, wie man selbst gerichtlicherseits über die

Grenzen des Erlaubten im Kampf um die geschäftliche
Existenzmöglichkeit verschiedener Meinung sein kann.
Da hatte eine bayrische Gemeinde die Anlage einer
Wasserleitung auf dem üblichen Submissionswege zu ver-
geben. Unter den aufgeforderten Firmen — die Be-
schränkung der Aufforderung auf eine bestimmte Zahl
von Firmen ist ja schon als eine Korrektur des früheren,
schrankenlosen Submissionsverfahrens anzusehen — trafen
nun zwei ein Abkommen, wonach gegen eine Geldent-
schädigung die eine Firma nur ein Scheingebot einreichen
sollte, das die Preise der Firma so wesentlich überstieg,
daß letztere mit Sicherheit auf die Erlangung des Aus-
träges rechnen könnte. Wir fügen hier gleich hinzu,
daß mit den andern Firmen ein gleiches Abkommen
für den besondern Fall gar nicht nötig war, weil mit
ihnen ein allgemeines bestand: Ein regelrechter Schutz-
verband, innerhalb dessen sich die Firmen bei jeder Sub-
Mission über ihre Preise verständigen und das Mindest-
angebot demjenigen ließen, der im Turnus an der Reihe
war, einen Auftrag zu erhalten, während alle anderen

zum Schein höhere Forderungen einreichten.
Auf den ersten Blick ein zweifelhaftes Manöver:

Angebote, die nur zum Schein gemacht werden! Der
Auftraggeber bekommt einen Wettbewerb vorgetäuscht,
der in Wahrheit gar nicht stattfindet. Er zahlt einen
zwischen allen beteiligten Firmen vorher vereinbarten
Preis, womöglich noch zuzüglich der Abstandssumme,
die an freiwillig übersordernde, also damit verzichtende
Firmen fällt. Für den Auftraggeber ist damit der

ganze Zweck der Submission, seine Arbeit zu einem
durch die Konkurrenz auf das Minimum herabgedrückten
Preise ausgeführt zu bekommen, illusorisch gemacht.

Nun kam die Verabredung der vorher erwähnten
beiden Firmen dadurch vor Gericht, daß die eine von
ihnen trotz erhaltener Abstandssumme eine niedrigere
Forderung einreichte und also den Auftrag doch erhielt.
Da klagte nun die Firma auf Schadenersatz. Das
Oberlandesgericht aber wies die Klage ab mit der Be-
gründung, daß diese ganze Verabredung zur Umgehung
des Submissionswettbewerbs gegen die guten Sitten

verstoße. Man nahm also hier eine milde Form von
Täuschung gegenüber dem Ausschreiber der Submission an,
wie das ja in der Tat dem ersten Eindruck durchaus
entspricht. Daß die eine Firma eine getroffene Verab-
redung trotz erhaltenen Abstandsgeldes nicht einhielt,
wurde damit der Bestrafung entzogen. War ihr Ver-
halten auch offenbar hinterhaltig, so richtete es sich doch
nach der Auffassung des Oberlandesgerichts gegen eine
unrechtmäßige Vereinbarung. Es ist klar, wenn sich
diese Beurteilung allgemein durchsetzte, wären damit
alle Verabredungen zur Umgehuug des Submissions-
bewerbs, ob sie nun dauernd oder für einzelne Fälle
getroffen würden, rechtlich unhaltbar geworden. Das
hätte ihnen möglicherweise überhaupt den Garaus ge-
macht.

Anders hat das Reichsgericht entschieden. Es kri-
tisierte nicht nur das Verhalten der konkurrierenden
Firma, sondern das ihrem Vergehen zugrunde liegende
Submissionswesen. Von der ja zur Genüge bekannten
Tatsache ausgehend, daß die Submission durch Anreiz
zur uulautern Konkurrenz gerade den soliden Betrieb
schwer gefährde, wurden Schutzmaßregelu dagegen für
heilsam anerkannt. Wenn also eine Schutzvorrichtung
der konkurrierenden Firmen nicht dazu diene, unan-
gemessen hohe Preise herauszuschlagen, wenn ihre Exi-
stenz unter Umständen sogar durch Außenseiter oder
aus dem Vereinsregister erkennbar sei, so liege in einer
solchen Vereinbarung nichts, was gegen die guten Sitten
verstoße.

Man sieht, wie sich die Sache von zwei Seiten an-
sehen läßt. Es ist einmal wieder der Unterschied zwi-
schen einer rein formellen Beurteilung und einer sach-
lichen, die alls der Kenntnis des wirklichen Lebens und
seiner komplizierten Bedingungen heraus erwachsen ist.
Man kann es nur mit Freuden begrüßen, daß gerade
die letztere sich die höchste, also die entscheidende ge-
richtliche Instanz zu eigen gemacht hat. Damit ist dem
Gewerbe doch von nun an ein weiterer Weg der Selbst-
Hilfe gegen das Elend des Submissionswesens unanfecht-
bar freigegeben.

vmKIèàêî.
Der Schweizerische SMtetag findet am 4. und

5. Oktober in Aarau statt. Die Traktandenliste
lautet wie folgt: I. Sitzung: Samstag, den 4. Oktober
1913, vormittags 8^2 Uhr. 1. Eröffnungsansprache des
Hrn. H Hässig, Stadtammann, Aarau. 2. Genehmigung
des Geschäftsberichtes des Vorstandes für das Jahr
1912/13. 3. Bericht der Rechnungsrevisoren (Gemeinde-
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